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Steuerliche Gesetze und Gesetzesinitiativen der Bundesregierung 
 

 

Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen 

nunmehr verabschiedet 
 

Hierzu verweise ich auf meine INFO zur Kassenfüh-

rung vom Dezember 2017. 

 

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz  

verabschiedet 
 

Am 30.3.3017 verabschiedete der Bundestag das 

„Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelstän-

dischen Wirtschaft von Bürokratie“ (Zweites Büro-

kratieentlastungsgesetz). Damit sollen Erleichterun-

gen für die Wirtschaft geschaffen werden. Zu den 

wichtigsten Neuregelungen zählen: 
 

Lohnsteueranmeldung: Der Grenzbetrag für die 

quartalsweise Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung 

wurde von 4.000 € auf 5.000 € angehoben.  
 

Kurzfristig Beschäftigte: Wegen der Anpassung 

des Mindestlohns auf 8,84 € kam es zur Anhebung 

der Pauschalierungsgrenze für kurzfristig Beschäftig-

te. Danach gilt ab 2017 ein durchschnittlicher Tages-

lohns i. H. v. 72 € (vorher 68 €).  
 

Kleinbetragsrechnungen: Die für die Praxis rele-

vante umsatzsteuerliche Wertgrenze für Kleinbe-

tragsrechnungen wurde von 150 € auf 250 € angeho-

ben. Eine sog. Kleinbetragsrechnung, deren Gesamt-

betrag 250 € nicht übersteigt, muss, damit sie um-

satzsteuerrechtlich anerkannt wird, mindestens fol-

gende Angaben enthalten: 

• vollständigen Namen und vollständige Anschrift 

des leistenden Unternehmers, 

• Ausstellungsdatum, 

• Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder 

Umfang und Art der Leistung 

• Entgelt und darauf entfallenden Steuerbetrag für 

die Lieferung oder Leistung in einer Summe 

(Bruttobetrag) sowie den anzuwendenden Steuer-

satz oder im Fall einer Steuerbefreiung einen 

Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sons-

tige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. 
 

Nicht angegeben werden brauchen im Gegensatz zur 

regulären Rechnung: Nettobetrag, Umsatzsteuerbe-

trag, Name und Anschrift des Leistungsempfängers, 

Zeitpunkt der Lieferung, Steuer- bzw. Rechnungs-

nummer. 
 

Anmerkung: Die Neuregelungen traten rückwirkend 

zum 1.1.2017 in Kraft.  

 

Neue Regeln bei der Riester-Rente 
 

Das vom Bundesrat am 7.7.2017 verabschiedete Be-

triebsrentenstärkungsgesetz soll die sog. Riester-

Rente für Steuerpflichtige attraktiver machen. 
 

Zulage: Mit der Gesetzesregelung wird die Grund-

zulage ab dem 1.1.2018 von 154 € auf 175 € pro 

Jahr erhöht. Die volle Zulage erhalten Steuerpflichti-

ge, wenn sie mindestens 4 % ihrer Einkünfte (max. 

2.100 € abzüglich Zulage) pro Jahr in einen Riester-

Vertrag einzahlen. Für jedes Kind, das nach dem 

31.12.2007 geboren wurde, gibt es noch eine Kin-

derzulage in Höhe von 300 € pro Jahr und Kind (für 

davor geborene Kinder 185 € pro Jahr).  Darüber 

hinaus können Steuerpflichtige in der Einkommen-

steuererklärung die Eigenbeiträge (zuzüglich der zu-

nächst erhaltenen Zulage) als Sonderausgaben bis 

max. 2.100 €  geltend machen, was sich – je nach 

Einkommensverhältnissen – als günstiger im Ver-

gleich zur bloßen Zulage erweisen kann. 

 

Neue Regelungen durch die Flexi-Rente 
 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2016 

grünes Licht für die sog. Flexi-Rente gegeben. 

Dadurch können Arbeitnehmer seit dem 1.1.2017 

flexibler in die Rente einsteigen, kürzer treten oder 

länger arbeiten. Das Gesetz schafft eine neue Teil-

rente und ermöglicht sie mit Teilzeitarbeit zu kombi-

nieren.  
 

Teilzeit ohne Einbußen: Steuerpflichtige, die mit 

63 Jahren in Teilrente gehen, dürfen künftig mehr 

hinzuverdienen. Bislang drohten drastische Kürzun-

gen von bis zu 2/3, wenn der Hinzuverdienst mehr als 

450 € im Monat betrug. Ab Juli 2017 können Rent-

nerinnen und Rentner 6.300 € jährlich anrechnungs-

frei hinzuverdienen. Darüber liegende Verdienste 

werden zu 40 % auf die Rente angerechnet.  
 

Rentner als Minijobber: Minijobber, die bis 450 € 

im Monat verdienen, sind grundsätzlich rentenversi-

cherungspflichtig. Altersvollrentner sind davon aus-

genommen und rentenversicherungsfrei. Das änderte 

sich seit dem 1.1.2017 mit dem Gesetz zur Flexi-

Rente. Künftig sind Altersvollrentner, die einer Be-

schäftigung nachgehen, nur noch nach Erreichen der 

Regelaltersgrenze rentenversicherungsfrei. 
 

Weiterarbeit soll sich lohnen: Auch das Arbeiten 

über das normale Rentenalter hinaus soll sich mehr 

lohnen. Wer eine vorgezogene Vollrente bezieht und 

trotzdem weiterarbeitet, erhöht durch die anhaltende 

Beitragszahlung künftig seinen Rentenanspruch.  
 

Bessere Absicherung des vorzeitigen Rentenein-

tritts: Versicherte sollen früher und flexibler zusätz-

liche Beiträge in die Rentenkasse einzahlen können, 

um Rentenabschläge auszugleichen und einen vor-

zeitigen Eintritt besser abzusichern.  
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Attraktivität für Unternehmer erhöht: Der bisher 

anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur Ar-

beitslosenversicherung für Beschäftigte, die die Re-

gelaltersgrenze erreicht haben und somit versiche-

rungsfrei sind, entfällt für 5 Jahre. Darüber hinaus 

entfällt bei einer Weiterbildungsförderung in Betrie-

ben mit weniger als 10 Beschäftigten das Erfordernis 

einer Kofinanzierung der Weiterbildungskosten 

durch den Arbeitgeber, um den Anreiz für die beruf-

liche Weiterbildung in Kleinstunternehmen zu erhö-

hen. 

 

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – 

Neuregelungen auch bei der Steuerklassen-

wahl und dem Kindergeld 
 

Am 2.6.2017 passierte das sogenannte Steuerumge-

hungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) den Bundes-

rat. Es enthält eine Vielzahl an steuerl. Anpassungen 

und Änderungen quer durch die Steuergesetze. 

 

Vorrangiges Ziel des Gesetzes ist es, die Möglich-

keiten einer Steuerumgehung mittels sog. „Briefkas-

tenfirmen“ zu erschweren. Durch erhöhte Transpa-

renz, verbunden mit erweiterten Mitwirkungspflich-

ten sowohl durch die Steuerpflichtigen als auch 

durch Dritte (Banken), sowie neuer Ermittlungsbe-

fugnisse der Finanzbehörden sollen Domizilgesell-

schaften künftig wirksamer erkannt werden können. 

Damit steigt das Entdeckungsrisiko und erhöht 

dadurch auch die präventive Wirkung. 

 

Mit dem Gesetz sind neben den Maßnahmen zur Be-

kämpfung der Steuerumgehung noch weitere Ände-

rungen beschlossen worden, die nichts mit Steu-

erumgehung zu tun haben. So wurde überraschend 

noch eine Änderung zum Kindergeld eingefügt, 

mit der ein Kindergeldantrag nur noch für 6 Mo-

nate rückwirkend gestellt werden kann. Neu auf-

genommen wurde auch eine Datenübermittlung 

durch das Bundeszentralamt für Steuern an die Fami-

lienkasse. Des Weiteren erfolgt künftig die Einstu-

fung beider Ehegatten nach der Heirat automa-

tisch in Steuerklasse IV. Dies gilt auch, wenn nur 

einer der beiden ein Gehalt bezieht. 

 

Ein Steuerbescheid kann in Zukunft zugunsten des 

Steuerpflichtigen aufgehoben oder geändert werden, 

wenn die übermittelten Daten zu seinen Ungunsten 

unrichtig sind. Das gilt jedoch nur, wenn diese Daten 

rechtserheblich sind. 

 

Inkrafttreten: Das Gesetz trat am Tag nach seiner 

Verkündung in Kraft. Die Änderungen zum Kinder-

geld und der steuerlichen Eingruppierung von Ehe-

gatten hingegen treten erst am 1.1.2018 in Kraft. 

 

Für alle Steuerpflichtigen 
 

 

Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 

erweitert 
 

Steuerpflichtige können für die Inanspruchnahme 

von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und 

Dienstleistungen sowie Handwerkerleistungen steu-

erliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Dazu 

gehören: 

 

 

Kosten für: 

Gesamt-

ansatz 

Ersparnis 

maximal 

Haushaltsnahe Minijobs mit 

Haushaltsscheckverfahren 

(20 % von höchstens) 

max. 

2.550 € 

 

510 € 

Sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse, 

haushaltsnahe Dienstleistun-

gen, Pflege- und Betreuungs-

leistungen, mit einer Hilfe im 

Haushalt vergleichbare Auf-

wendungen bei Unterbrin-

gung im Heim (20 % von 

höchstens)  

max. 

20.000 € 

 

4.000 € 

Handwerkerleistungen 

(20 % der Arbeitsleistung 

von höchstens)  

max. 

6.000 € 

 

1.200 € 

Gesamt: 28.550 € 5.710 € 

 

Das Bundesfinanzministerium erweitert in sein An-

wendungsschreiben vom 9.11.2016 zur Steuerermä-

ßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Be-

schäftigungsverhältnisse und für die Inanspruchnah-

me haushaltsnaher Dienstleistungen die Möglichkei-

ten der steuerlichen Anerkennung solcher Leistun-

gen. Insbesondere werden zwischenzeitlich ergange-

ne Entscheidungen des Bundesfinanzhofs aufgegrif-

fen und entsprechend berücksichtigt. Hier das We-

sentliche:  
 

• Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch das 

angrenzende Grundstück umfassen, sofern die 

haushaltsnahe Dienstleistung oder die Handwer-

kerleistung dem eigenen Grundstück dienen. So-

mit können z. B. Lohnkosten für den Winter-

dienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem ei-

genen Grundstück berücksichtigt werden. 
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Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsor-

gungsnetze können unter weiteren Vorausset-

zungen im Rahmen der Steuerermäßigung ebenso 

begünstigt sein.  

• Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion ei-

ner Anlage stellt ebenso eine Handwerkerleistung 

– wie die Beseitigung eines bereits eingetretenen 

Schadens oder Maßnahmen zur vorbeugenden 

Schadensabwehr – dar. Somit können künftig – 

in allen offenen Fällen – z. B. die Dichtheitsprü-

fungen von Abwasserleitungen, Kontrollmaß-

nahmen des TÜVs bei Fahrstühlen oder auch die 

Kontrolle von Blitzschutzanlagen begünstigt 

sein. 

• Für ein mit der Betreuungspauschale abgegol-

tenes Notrufsystem, das innerhalb einer Woh-

nung im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ Hil-

feleistung rund um die Uhr sicherstellt, kann 

ebenfalls die Steuerermäßigung in Anspruch ge-

nommen werden. 

• Auch Tierfreunde, die ihr Haustier zu Hause ver-

sorgen und betreuen lassen, werden in Zukunft 

von dem Steuervorteil profitieren, da Tätigkeiten 

wie das Füttern, die Fellpflege, das Ausführen 

und die sonstige Beschäftigung des Tieres als 

haushaltsnahe Dienstleistungen anerkannt werden 

können. 

 

Der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Michael 

Meister äußerte sich zu mehreren Anfragen betref-

fend der Aufwendungen für haushaltsnahe Dienst-

leistungen wie folgt: 
 

Die steuerliche Begünstigung der Aufwendungen für 

einen Schlüsseldienst zur Öffnung der Wohnungstür 

hängt von der im konkreten Einzelfall erbrachten 

Leistung ab. Der Begriff „im Haushalt“ ist hierbei 

räumlich-funktional auszulegen. Demzufolge wird 

der räumliche Bereich, in dem sich der Haushalt ent-

faltet, regelmäßig durch die Grundstücksgrenzen ab-

gesteckt. Ausnahmsweise können auch Leistungen 

begünstigt sein, die jenseits dieser Grenzen auf 

fremdem Grund erbracht werden. Es muss sich dabei 

allerdings um Leistungen handeln, die in unmittelba-

rem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt 

durchgeführt werden und diesem dienen.  
 

Sobald die Arbeiten des Handwerkers nicht in einem 

räumlichen Zusammenhang zum Haushalt stehen, 

wie z. B. bei Vorarbeiten in der Werkstatt, scheidet 

eine Begünstigung grundsätzlich aus. 
 

Die Aufwendungen für private Glasfaseranschlüsse 

können im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleis-

tungen als „Handwerkerleistungen“ steuerlich gel-

tend gemacht werden.  

Neben der steuerlichen Förderung für Privathaushal-

te werden Hausanschlüsse an Versorgungsnetze auch 

bei vermieteten Grundstücken steuerlich berücksich-

tigt. Die Kosten sind entweder als (nachträgliche)  

Herstellungskosten des Gebäudes (im Wege der Ab-

schreibung) bei erstmaliger Verlegung oder als so-

fort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand bei Ersatz 

vorhandener Anschlüsse als Werbungskosten bei den 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung steuer-

lich abziehbar.  
 

Auch Aufwendungen für die Reparatur von Elekt-

rogeräten im Haushalt des Steuerpflichtigen sind 

steuerlich als „Handwerkerleistungen“ berücksichti-

gungsfähig, soweit die Geräte in der Hausratversi-

cherung mitversichert werden können. 
 

Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung für die 

Gewährung der Steuerermäßigung stellt die Leis-

tungserbringung im Haushalt des Steuerpflichtigen 

dar. Unter einem Haushalt ist die Wirtschaftsführung 

mehrerer zusammenlebender Personen oder einer 

einzelnen Person in einer Wohnung oder in einem 

Haus einschließlich des dazugehörenden Grund und 

Bodens zu verstehen. 

 

Steuern sparen mit der „Haushaltshilfe“ 
 

Der Gesetzgeber fördert Privathaushalte, die haus-

haltsnahe Dienstleistungen von Minijobbern verrich-

ten lassen, auf besondere Art und Weise. Das Fi-

nanzamt erkennt 20 % der gesamten Aufwendungen, 

maximal jedoch 510 € im Jahr, als Minderungsbetrag 

bei der Steuerschuld an. Anders als bei Werbungs-

kosten oder Sonderausgaben, deren Anerkennung le-

diglich das steuerpflichtige Einkommen reduziert, 

vermindert der Absetzungsbetrag für Minijobs in 

Privathaushalten die Einkommensteuer unmittelbar. 

Die von den Privathaushalten an die Minijob-

Zentrale abzuführenden Abgaben betragen 14,8 %. 

Durch die Absetzbarkeit von 20 % der Arbeitge-

beraufwendungen für den Minijobber kann sich bei 

der Steuererklärung hier ein echtes Plus ergeben. 
 

Beispiel: Zum 1.1.2017 stellte ein Ehepaar eine 

Haushaltshilfe, z. B. eine Putzfrau, ein. Die Haus-

haltshilfe ist gesetzlich krankenversichert und unter-

liegt im Minijob nicht der Rentenversicherungs-

pflicht. Das Ehepaar zahlt der Haushaltshilfe eine 

Vergütung von 180 € im Monat. Die Steuerschuld 

des Ehepaares für das Jahr 2017 beträgt 8.500 €. 
 

An die Minijob-Zentrale zu zahlen: (12 Monate x 

180 € = 2.160 x 14,8 % =) 319,68 €  

Absetzungsbetrag: (2.160 € Lohn + 319,68 € Ab-

gaben = 2.479,68 € x 20 % =) 495,94 € 
 

Durch die Berücksichtigung des Absetzungsbetrags 

vermindert sich die Einkommensteuerschuld nach-

träglich um 495,94 € auf 8.004,06 €. Die Steuerer-

sparnis übersteigt den Betrag, den das Ehepaar für 

die Haushaltshilfe an die Minijob-Zentrale abzufüh-

ren hat, um (495,94 € – 319,68 € =) 176,26 € im 

Jahr. 
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Vorteil Unfallversicherungsschutz: Angemeldete 

Haushaltshilfen sind gesetzlich bei den hauswirt-

schaftlichen Tätigkeiten auf allen damit zusammen-

hängenden Wegen und auf dem direkten Weg von 

ihrer Wohnung zur Arbeit und zurück unfallversi-

chert. Wird die Haushaltshilfe „nicht legal“ beschäf-

tigt, kann der Unfallversicherungsträger den Privat-

haushalt für die entstandenen Unfallkosten in die 

Haftung nehmen. 

 
Übernahme von Kfz-Kosten durch  

den Arbeitnehmer 
 

Die Überlassung eines betrieblichen Pkw durch den 

Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für dessen Privat-

nutzung führt zu einer Bereicherung des Arbeitneh-

mers und damit zum Zufluss von Arbeitslohn. Steht 

der Vorteil dem Grunde nach fest, ist dieser entwe-

der nach der 1-%-Regelung oder nach der Fahrten-

buchmethode zu bewerten und zu versteuern. 
 

Leistet der Arbeitnehmer für die private Nutzung ei-

nes Dienstwagens ein Nutzungsentgelt an den Ar-

beitgeber, mindert dies den Wert des geldwerten 

Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. Ebenso ist es, 

wenn der Arbeitnehmer im Rahmen der privaten 

Nutzung einzelne (individuelle) Kosten (z. B. Kraft-

stoffkosten) des betrieblichen Pkw trägt.  
 

Der Umstand, dass der geldwerte Vorteil aus der 

Kfz-Überlassung nach der 1-%-Regelung ermittelt 

worden ist, steht dem nach einem Urteil des Bundes-

finanzhofs (BFH) vom 30.11.2016 nicht mehr entge-

gen. Der BFH war bislang davon ausgegangen, dass 

vom Arbeitnehmer selbst getragene Kfz-Kosten nicht 

steuerlich berücksichtigt werden können, wenn der 

Nutzungsvorteil pauschal nach der 1-%-Regelung 

(anstelle der sog. Fahrtenbuchmethode) bemessen 

wird. 
 

Der Wert des geldwerten Vorteils aus der Dienstwa-

genüberlassung kann jedoch durch Zuzahlungen des 

Arbeitnehmers lediglich bis zu einem Betrag von 0 € 

gemindert werden. Ein geldwerter „Nachteil“ kann 

aus der Überlassung eines Dienstwagens zur Privat-

nutzung nicht entstehen, und zwar auch dann nicht, 

wenn die Eigenleistungen des Arbeitnehmers den 

Wert der privaten Dienstwagennutzung und der Nut-

zung des Fahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte übersteigen.  
 

Ein verbleibender „Restbetrag“ bleibt ohne steuerli-

che Auswirkungen und kann auch nicht als Wer-

bungskosten bei den Einkünften aus nicht selbststän-

diger Arbeit abgezogen werden. 
 

Anmerkung: Eine Korrektur ist im Rahmen der 

Einkommensteuererklärung durch den Arbeitnehmer 

selbst möglich. 

 

 

 

Neues zum häuslichen Arbeitszimmer 
 

1. Kein doppelter Abzug für die Nutzung von 

zwei Arbeitszimmern in verschiedenen Orten 
 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 

sind i. d. R. steuerlich nicht abziehbar. Dies gilt je-

doch dann nicht, wenn für die betriebliche oder be-

rufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-

fügung steht. In diesem Fall wird die Höhe der ab-

ziehbaren Aufwendungen auf 1.250 € im Jahr be-

grenzt. Die Beschränkung der Höhe nach gilt nicht, 

wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-

ten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.  
 

In seiner Entscheidung vom 9.5.2017 stellt der BFH 

klar, dass der personenbezogene Höchstbetrag für 

den Abzug von Aufwendungen eines Steuerpflichti-

gen auch bei der Nutzung von mehreren häuslichen 

Arbeitszimmern in verschiedenen Haushalten auf 

1.250 € begrenzt ist.  

 
2. Wenn mehrere Steuerpflichtige ein  

häusliches Arbeitszimmer nutzen 
 

Bislang ist der Bundesfinanzhof (BFH) von einem 

objektbezogenen Abzug der Aufwendungen ausge-

gangen. Diese waren hiernach unabhängig von der 

Zahl der nutzenden Personen auf insgesamt 1.250 € 

im Jahr begrenzt. 
 

In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 macht der 

BFH nunmehr eine Kehrtwende zugunsten der Steu-

erpflichtigen, die mit weiteren Personen ein häusli-

ches Arbeitszimmer nutzen. Nach diesen Entschei-

dungen ist die Höchstbetragsgrenze von 1.250 € im 

Jahr personenbezogen anzuwenden, sodass jeder von 

ihnen seine Aufwendungen hierfür bis zu dieser 

Obergrenze einkünftemindernd geltend machen 

kann.  
 

Im ersten Fall stellte der BFH fest, dass der auf den 

Höchstbetrag von 1.250 € begrenzte Abzug der 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer je-

dem Steuerpflichtigen zu gewähren ist, dem für seine 

betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn er in dem 

Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und 

die geltend gemachten Aufwendungen getragen hat. 

Zudem stellt er klar, dass die Kosten bei Ehegatten 

jedem Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte zuzuord-

nen sind, wenn sie bei hälftigem Miteigentum ein 

häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen.  
 

Im zweiten Fall betont der BFH darüber hinaus, dass 

für den Abzug der Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer feststehen muss, dass dort überhaupt 

eine berufliche oder betriebliche Tätigkeit entfaltet 

wird. Außerdem muss der Umfang dieser Tätigkeit 

es glaubhaft erscheinen lassen, dass der Steuerpflich-

tige hierfür ein häusliches Arbeitszimmer vorhält.  
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3. Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer bei mehreren Einkunftsarten 
 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) vom 25.4.2017 ist der Höchstbetrag  bei der 

Nutzung eines Arbeitszimmers im Rahmen mehrerer 

Einkunftsarten – im entschiedenen Fall aus nicht 

selbstständiger und selbstständiger Tätigkeit – nicht 

nach den zeitlichen Nutzungsanteilen in Teilhöchst-

beträge aufzuteilen. Er kann durch die abzugsfähigen 

Aufwendungen in voller Höhe ausgeschöpft werden. 
 

Beispiel: Ein Steuerpflichtiger nutzt ein häusliches 

Arbeitszimmer zu 50 % für nicht selbstständige Tä-

tigkeiten als Zweitarbeitsplatz und zu 50 % für 

selbstständige Tätigkeiten. Für die nicht selbststän-

dige Tätigkeit hat er einen Arbeitsplatz beim Arbeit-

geber, die Kosten hierfür sind daher nicht abzugsfä-

hig. Die Aufwendungen für das Arbeitszimmer lie-

gen bei 1.250 € im Jahr.  
 

Der BFH vertritt hier die Auffassung, dass eine Auf-

teilung des Höchstbetrags in Höhe von 1.250 € unter 

Bildung von Teilhöchstbeträgen für die verschiede-

nen Einkunftsarten (50 % selbstständig und 50 % 

nicht selbstständig) nicht vorzunehmen ist. Der Steu-

erpflichtige kann abzugsfähige und auf verschiedene 

Einkunftsarten entfallende Aufwendungen insgesamt 

bis zum Höchstbetrag von 1.250 € abziehen. 

 
4. Anerkennung des häuslichen Arbeitszimmers  

eines Selbstständigen 
 

In seiner Entscheidung vom 22.2.2017 stellt der 

Bundesfinanzhof (BFH) klar, dass bei einem Selbst-

ständigen nicht jeder Schreibtischarbeitsplatz in sei-

nen Betriebsräumen zwangsläufig einen solchen zu-

mutbaren „anderen Arbeitsplatz“ darstellt. Soweit 

die Nutzung des Arbeitsplatzes in einer Weise einge-

schränkt ist, dass der Steuerpflichtige in seinem 

häuslichen Arbeitszimmer einen nicht unerheblichen  

 

 

Teil seiner beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit 

verrichten muss, kommt das Abzugsverbot nicht zum 

Tragen.  
 

Auch der selbstständig Tätige kann auf ein (zusätzli-

ches) häusliches Arbeitszimmer angewiesen sein. 

Inwieweit dies der Fall ist, ergibt sich aus dem jewei-

ligem Sachverhalt. Anhaltspunkte können sich so-

wohl aus der Beschaffenheit des Arbeitsplatzes 

(Größe, Lage, Ausstattung) als auch aus den Rah-

menbedingungen seiner Nutzung (Umfang der Nut-

zungsmöglichkeit, Zugang zum Gebäude, zumutbare 

Möglichkeit der Einrichtung eines außerhäuslichen 

Arbeitszimmers) ergeben. 

 
5. Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Küchen-

zeile steuerlich nicht anzuerkennen 
 

In einem vom Bundesfinanzhof am 8.9.2016 ent-

schiedenen Fall nutzte ein Steuerpflichtiger einen 

Teil der Wohnung mit offenem Wohn- und Küchen-

bereich auch als „Arbeitszimmer“. Dafür setzte er in 

seiner  Gewinnermittlung die anteilige Miete und 

Nebenkosten für den von ihm als Büro genutzten Be-

reich als Betriebsausgaben zum Abzug an. Das Fi-

nanzamt und dem folgend das Finanzgericht erkann-

ten diese Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben 

an. Dem folgte auch der Bundesfinanzhof. 
 

Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre 

eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von 

Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken ein-

gerichtet ist und entsprechend genutzt wird, können 

nach der Entscheidung weder insgesamt noch an-

teilig als Betriebsausgaben berücksichtigt wer-

den.  

 

 
 

 

Für Gewerbetreibende / Freiberufler 
 

 

 

Steuerliche Voraussetzungen  

bei elektronischen Kassen 
 

Kassen-Nachschau ab 1.1.2018 
 

Tägliches Auszählen bei einer  

offenen Ladenkasse 
 

Zu diesen drei Themen verweise ich ebenfalls meine 

INFO zur Kassenführung vom Dezember 2017. 
 

 

 

 

 

 

Aufbewahrung und Archivierung von  

elektronischen Kontoauszügen 
 

Der elektronische Kontoauszug gewinnt als Alterna-

tive zum Papier-Kontoauszug immer stärker an Be-

deutung. Er wird zunehmend in digitaler Form von 

den Banken an ihre Kunden übermittelt. Teilweise 

handelt es sich um Unterlagen in Bilddateiformaten 

(z. B. Kontoauszüge im tif- oder pdf-Format), teil-

weise auch um Daten in maschinell auswertbarer 

Form (z. B. als csv-Datei). Da an elektronische Kon-

toauszüge keine höheren Anforderungen als an elekt-

ronische Rechnungen zu stellen sind, werden diese 

grundsätzlich steuerlich anerkannt. 
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Steuerpflichtige müssen dafür im Rahmen interner 

Kontrollsysteme den elektronischen Kontoauszug bei 

Eingang 

• auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft und 

Unversehrtheit des Inhalts) überprüfen und 

• diese Prüfung dokumentieren und protokollieren. 
 

In elektronisch übermittelter Form eingegangene 

Kontoauszüge sind auch in dieser Form aufzubewah-

ren. Die alleinige Aufbewahrung eines Papieraus-

drucks genügt somit nicht den Aufbewahrungs-

pflichten! 
 

Angesichts der rasch fortschreitenden Entwicklung 

werden von der Finanzverwaltung keine technische 

Vorgaben oder Standards zur Aufbewahrung festge-

legt. Die zum Einsatz kommenden DV- oder Ar-

chivsysteme müssen den Anforderungen der Abga-

benordnung und den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung insbesondere in Bezug auf Vollstän-

digkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit entspre-

chen. 
 

Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen Do-

kumente unterliegen auch elektronische Kontoaus-

züge dem Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung. 

Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht sind die 

Daten zu speichern, gegen Verlust zu sichern, ma-

schinell auswertbar vorzuhalten und bei einer Au-

ßenprüfung zur Verfügung zu stellen. 
 

Auch für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) 

ermitteln, sind die vorgenannten Grundsätze anzu-

wenden. 
 

Für Steuerpflichtige im Privatkundenbereich – also 

ohne Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten – 

besteht keine Aufbewahrungspflicht. Als Zahlungs-

nachweise im Rahmen von Steuererklärungen wer-

den demnach anstelle von konventionellen Konto-

auszügen auch ausgedruckte Online-Bankauszüge 

anerkannt. 
 

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 
 

Der Bundesfinanzhof übernimmt mit seiner Ent-

scheidung vom 20.10.2016 die Auffassung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs aus dessen Urteil vom 

15.9.2016, wonach die Berichtigung einer Rechnung 

des Unternehmers für eine von ihm erbrachte Leis-

tung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rech-

nungsausstellung zurückwirkt.  
 

Mit dieser Entscheidung gibt er seine bisherige 

Rechtsprechung auf und richtet sich damit gleichzei-

tig gegen die derzeitige Auffassung der Finanzver-

waltung. 
 

Sie ist für Unternehmer, die trotz formaler Rech-

nungsmängel den Vorsteuerabzug aus bezogenen 

Leistungen in Anspruch nehmen, von großer Bedeu-

tung. Sie hatten bislang bei späteren Beanstandungen 

– z. B. nach einer Betriebsprüfung – selbst im Fall 

einer Rechnungsberichtigung Steuernachzahlungen 

für das Jahr des ursprünglich in Anspruch genomme-

nen Vorsteuerabzugs zu leisten. Die Steuernachzah-

lung war zudem im Rahmen der sog. Vollverzinsung 

mit 6 % jährlich zu verzinsen, beides entfällt nun. 
 

Im entschiedenen Fall hatte eine Steuerpflichtige den 

Vorsteuerabzug aus Rechnungen eines Rechtsan-

walts in Anspruch genommen, die nur auf einen 

nicht näher bezeichneten „Beratervertrag“ Bezug 

nahmen. Weitere Rechnungen hatte ihr eine Unter-

nehmensberatung ohne weitere Erläuterung für „all-

gemeine wirtschaftliche Beratung“ und „zusätzliche 

betriebswirtschaftliche Beratung“ erteilt. Das Fi-

nanzamt ging davon aus, dass die Rechnungen keine 

„ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung“ enthiel-

ten.  
 

Anmerkung: Damit der Rechnungsberichtigung 

Rückwirkung zukommt, muss das Ausgangsdoku-

ment allerdings über bestimmte Mindestangaben ver-

fügen (die im entschiedenen Fall vorlagen). Die Be-

richtigung kann bis zum Schluss der letzten mündli-

chen Verhandlung vor dem Finanzgericht erfolgen.  
 

Umsatzsteuerliche Behandlung von  

Betriebsveranstaltungen 
 

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstal-

tungen, insbesondere die Ersetzung der ehemaligen 

lohnsteuerlichen Freigrenze durch einen Freibetrag, 

haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf die 

umsatzsteuerrechtlichen Regelungen. 
 

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die 

Kosten, die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfal-

len, zu berechnen sind, bestimmt sich nach den lohn-

steuerrechtlichen Grundsätzen. 
 

• Von einer überwiegend durch das unternehmeri-

sche Interesse des Arbeitgebers veranlassten üb-

lichen Zuwendung ist umsatzsteuerrechtlich im 

Regelfall auszugehen, wenn der Betrag je Ar-

beitnehmer und Betriebsveranstaltung 110 € ein-

schließlich Umsatzsteuer nicht überschreitet. Der 

Vorsteuerabzug ist in vollem Umfang möglich. 

• Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den ein-

zelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung 

die Grenze von 110 € einschließlich Umsatzsteu-

er, ist von einer überwiegend durch den privaten 

Bedarf des Arbeitnehmers veranlassten unent-

geltlichen Zuwendung auszugehen. Ein Vorsteu-

erabzug ist (insgesamt) nicht möglich. 
 

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium stellt in 

einem Schreiben vom 19.4.2016 fest, dass Zuwen-

dungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen im 

Ergebnis nicht zum Teil unternehmerisch und zum 

Teil nicht unternehmerisch veranlasst sein können. 

Diese negative Sichtweise des Ministeriums ist je-

doch gerichtlich noch nicht überprüft. 
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Für die GmbH und deren Geschäftsführer 
 

 

Gehaltsverzicht eines GmbH-Gesellschafter-

Geschäftsführers 
 

Geldbeträge fließen dem Steuerpflichtigen regelmä-

ßig dadurch zu, dass sie bar ausgezahlt oder einem 

Konto des Empfängers bei einem Kreditinstitut gut-

geschrieben werden.  

 

Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung hiervon 

lediglich bei beherrschenden Gesellschaftern einer 

Kapitalgesellschaft. Hier wird angenommen, dass sie 

über eine von der Gesellschaft geschuldete Vergü-

tung bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit verfügen 

können und ihnen damit entsprechende – zu versteu-

ernde – Einnahmen zugeflossen sind.  

 

Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung sind vorpro-

grammiert, wenn der GmbH-Geschäftsführer auf ei-

nen Teil seines Gehalts verzichtet, z. B. weil die Ka-

pitalgesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten gerät.  

 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 

15.6.2016 kommt es für die Frage, ob ein Gehalts-

verzicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn führt, 

maßgeblich darauf an, wann der Verzicht erklärt 

wurde. Überdies kann der Verzicht des Gesellschaf-

ters auf seinen Vergütungsanspruch zum Zufluss des 

Forderungswerts führen, soweit mit ihm eine ver-

deckte Einlage erbracht wird. 

 

Eine zum Zufluss von Arbeitslohn führende verdeck-

te Einlage kann nur dann gegeben sein, soweit der 

Steuerpflichtige „nach Entstehung“ seines Gehalts-

anspruchs aus gesellschaftsrechtlichen Gründen auf 

diese verzichtet. Verzichtet er dagegen bereits „vor 

Entstehung“ seines Gehaltsanspruchs auf diesen, 

wird er unentgeltlich tätig und es kommt nicht zum 

fiktiven Zufluss von Arbeitslohn beim Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer. 

 

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 
 

Neuregelung bei der Abschreibung  von ge-

ringwertigen Wirtschaftsgütern ab 1.1.2018 
 

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im 

Zusammenhang mit Rechteüberlassungen wurden die 

Grenzen für selbstständig nutzbare bewegliche Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten bestimmte Grenzen 

nicht überschreiten – sog. geringwertige Wirt-

schaftsgüter (GWG) –, angehoben. Danach gilt ab 

1.1.2018: 
 

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- 

und Herstellungskosten 800 € (bis 31.12.2017 = 410 

€) nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaf-

fung oder Herstellung sofort abgeschrieben werden. 

Wird von dem Recht Gebrauch gemacht, sind GWG, 

die den Betrag von 250 € (bis 31.12.2017 =150 €) 

übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu er-

fassen, es sei denn, diese Angaben sind aus der 

Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Unter-

nehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 

800 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 800 € die all-

gemeinen Abschreibungsregelungen. 
 

Computerprogramme: Die in den Einkommensteu-

er-Richtlinien genannte Grenze für die Behandlung 

von Computerprogrammen wie Trivialprogramme in 

Höhe von 410 € war an die Grenze für die Bewer-

tungsfreiheit geringwertiger Wirtschaftsgüter ange-

lehnt. Im Rahmen der nächsten Überarbeitung der 

Einkommensteuer-Richtlinien ist auch hier eine An-

hebung auf 800 € vorgesehen. 

 

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglich-

keit, GWG über 250 € (bis 31.12.2017 = 150 €) und 

unter 1.000 € in einen jahresbezogenen Sammelpos-

ten einzustellen und über fünf Jahre abzuschreiben. 

Sie brauchen dann nicht in ein laufendes Verzeichnis 

aufgenommen werden. Auch Wirtschaftsgüter unter 

250 € (bis 31.21.2017 unter 150 €) können in den 

Sammelposten aufgenommen werden und müssen 

nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abge-

schrieben werden. 
 

Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahl-

recht für die Sofortabschreibung oder den Sammel-

posten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschaff-

ten Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden 

kann.  

Überlegung: In Hinblick auf diese Neuregelungen 

lohnt sich – aus steuerlicher Sicht und wenn wirt-

schaftlich sinnvoll – ggf. die Beschaffung derartiger 

Wirtschaftsgüter in das Jahr 2018 zu verlagern, um 

damit die besseren Abschreibungsbedingungen zu 

nutzen. 

 

TERMINSACHE Abgeltungsteuer: bis 15.12. 

ggf. Verlustbescheinigung bei der Bank be-

antragen 
 

Werden mit Aktien, die nach dem 31.12.2008 ange-

schafft wurden, Verluste erzielt, werden diese von 

den Banken automatisch beachtet und vorgetragen. 

Ein Verlustausgleich zwischen den Konten und De-

pots von Ehegatten bzw. unterschiedlicher Banken  
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erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung kann nur im 

Wege der Veranlagung erfolgen.  
 

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheini-

gung bei der Bank beantragen. Die Verlustbe-

scheinigung für das laufende Jahr ist bis spätes-

tens 15.12.2017 zu verlangen.  
 

Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung wird 

der ausgewiesene Verlust nicht wieder in den Ver-

lusttopf eingestellt, um eine doppelte Berücksichti-

gung zu vermeiden. Er muss in der Einkommensteu-

er-Veranlagung geltend gemacht werden. 
 

Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung bean-

tragt werden soll, hängt von vielen Faktoren ab und 

sollte vorher mit uns besprochen werden! Die Bean-

tragung einer Verlustbescheinigung kann sich u. a. 

empfehlen, wenn im laufenden Jahr Kapitalerträge 

bei Banken erzielt werden, die mit Kapitalertrag-

steuer belastet sind und mit Verlusten bei anderen 

Banken verrechnet werden können.  

 

TERMINSACHE: Antrag auf Grundsteuer- 

erlass bis 31.3.2018 stellen 
 

Vermieter können bis zum 31.3.2018 (Ausschluss-

frist) einen Antrag auf Grundsteuererlass bei der zu-

ständigen Gemeinde für 2017 stellen, wenn sie einen 

starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vorjahr 

zu verzeichnen haben. Ursachen können z. B. Brand- 

oder Hochwasserschäden, Zahlungsunfähigkeit des 

Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum sein. 

Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermie-

ter die Ertragsminderung zu vertreten hat, z. B. weil 

er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder 

wenn notwendige Renovierungsarbeiten nicht (recht-

zeitig) durchgeführt wurden.  
 

Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist 

die geschätzte übliche Jahresrohmiete. Bei einem 

Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird 

die Grundsteuer nach den derzeitigen Bestimmungen 

in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag 

vollständig, halbiert sich die Grundsteuer.  

 

TERMINSACHE: Zuordnung eines  

gemischt genutzten Gegenstandes/ 

Gebäudes zum Unternehmen  
 

Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegen-

stands zum Unternehmen – mit entsprechender Vor-

steuerabzugsberechtigung – erfordert eine durch 

Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsentscheidung, 

die zeitnah zu dokumentieren ist.  
 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidun-

gen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung spä-

testens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeit-

nah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, 

in das der Leistungsbezug fällt, nach außen doku-

mentiert werden kann. Der letztmögliche Zeitpunkt 

hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres. 
 

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung sind auch 

Photovoltaikanlagen betroffen. 

 

Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung 
 

Für Betriebsveranstaltungen seit dem 1.1.15 wurde 

die bis zum 31.12.14 geltende Freigrenze von 110 € 

in einen „Freibetrag“ umgewandelt. So bleiben Auf-

wendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei, auch wenn 

der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer 

überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist 

dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.  
 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveran-

staltung betragen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis 

setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von de-

nen 25 von je einer Person begleitet werden. Die 

Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, 

sodass auf jede Person ein geldwerter Vorteil von 

100 € entfällt.  
 

Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende 

geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zu-

zurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen 

geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag 

von 110 € nicht übersteigt und daher nicht steuer-

pflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geld-

werte Vorteil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags 

von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein 

steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. 

Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, wenn ihn der 

Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  
 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveran-

staltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehöri-

gen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätz-

lich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung wird als 

„üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei Veran-

staltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die 

Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht 

an. Demnach können auch mehrtägige Betriebsver-

anstaltungen begünstigt sein. Übersteigt der Betrag 

110 €, ist der Vorsteuerabzug (insgesamt) nicht mög-

lich. 

 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
 

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute 

Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren Geschäfts-

partnern mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzu-

wendungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer 

des Unternehmers sind – also z. B.  Kunden, Ge-

schäftsfreunde –, dürfen als Betriebsausgaben abge-

zogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro 

Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls 

der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) 

nicht übersteigen.  
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Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfän-

ger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke über-

reicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt 

die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Um-

fang.  
 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht 

der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbear-

tikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeich-

nungspflicht der Empfänger.  
 

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis 

zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pau-

schalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und 

pauschaler Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand 

stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der Emp-

fänger ist von der Steuerübernahme zu unterrichten.  
 

Anmerkung: Der Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 

Urteil vom 7.6.2017 die Übernahme dieser Steuer 

nunmehr als „weiteres Geschenk“ beurteilt. Ein Be-

triebsausgabenabzug käme danach nicht in Betracht, 

wenn der Wert des Geschenks und die dafür anfal-

lende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. 

Damit wäre das Abzugsverbot auch dann anzuwen-

den, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der 

Höhe der Pauschalsteuer überschritten wird. 
 

Das Bundesfinanzministerium teilt in seinem Schrei-

ben vom 14.9.2017 zur Anwendung neuer BFH-

Entscheidungen jedoch mit, dass es die Grundsätze 

dieses Urteils nicht anwenden, sondern nach der bis-

herigen Handlungsweise verfahren will. Danach ist 

bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfachungs-

gründen allein auf den Betrag der Zuwendung abzu-

stellen. Die übernommene Steuer ist nicht mit einzu-

beziehen. 
 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönli-

chem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeits-

jubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert 

bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert werden. 

Das gilt auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe 

folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert für ein Ge-

schenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, ist es nicht 

als Betriebsausgabe absetzbar! 

 

Geschenke an Arbeitnehmer 
 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben 

den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein 

Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er 

auch die besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Ge-

schenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer 

Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer 

vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und 

pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteuert wer-

den. Sie sind allerdings sozialversicherungspflichtig. 

Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen als Be-

triebsausgaben ansetzen. 

 

Sonderabschreibung für kleine und  

mittlere Unternehmen 
 

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der 

Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden be-

wegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen an-

geschafft, können – unter weiteren Voraussetzungen 

– im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in 

den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen 

Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in 

Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch ge-

nommen werden. Der Unternehmer kann entschei-

den, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonder-

abschreibung beanspruchen will und damit die Höhe 

des Gewinns steuern. 
 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung re-

levanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei Bi-

lanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei 

Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 125.000 €; 

die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-

Rechnern beträgt 100.000 €. 

 

Belege weiter aufbewahren 
 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteue-

rungsverfahrens will die Bundesregierung bei der 

Steuererklärung weitgehend ohne schriftliche Belege 

auskommen. Papierbelege – wie beispielsweise 

Spendenquittungen – müssen nicht mehr eingereicht, 

sondern nur noch aufbewahrt werden. Der Zuwen-

dungsempfänger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, 

kann die Zuwendungsbestätigung aber auch elektro-

nisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der 

Spender dazu bevollmächtigt.  
 

Die Änderungen gelten für alle Zuwendungen der 

Steuerpflichtigen, die dem Zuwendungsempfän-

ger nach 2016 zufließen. Für Einkommensteuer-

erklärungen einschließlich des Jahres 2016 sind 

die Belege nach wie vor einzureichen.  
 

Dazu gehören: 

• Steuerbescheinigungen für Kapitalertragsteuer 

• Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge, bei der 

keine Kirchensteuer einbehalten wurde, obwohl 

Kirchensteuerpflicht besteht 

• Bescheinigungen über anrechenbare ausländische 

Steuern 

• Bescheinigungen über vermögenswirksame Leis-

tungen 

• Nachweise der „Unterhaltsbedürftigkeit“ 

• Zuwendungsnachweise wie z. B. Spendenbe-

scheinigungen 
 

Die erforderlichen Belege müssen ab dem Veranla-

gungsjahr 2017 zwar nicht mehr mit der Einkom-

mensteuererklärung mitgesandt, jedoch jederzeit der 

Finanzverwaltung bei Nachfragen zur Verfügung ge-

stellt werden. Es entfällt nicht die Aufbewah-

rungspflicht! 
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Aufbewahrungsfristen 
 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des 

Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das 

Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, 

der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, 

der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder 

abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstan-

den ist.  
 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Un-

terlagen nach dem 31.12.2017 vernichtet werden:  
 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inven-

tare, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbelege 

(Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit 

Eintragung vor dem 1.1.2008, Bilanzen und In-

ventare, die vor dem 1.1.2008 aufgestellt sind, 

sowie Belege mit Buchfunktion. 

 

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene 

Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von 

abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, 

sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und 

Lohnkonten, die vor dem 1.1.2012 entstanden 

sind. 

 

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht end-

gültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfah-

ren anhängig sind. 

 

 

 

 
 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Trotz sorgfältiger  
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Lassen Sie sich beraten! 

Rechtstand 11.2017 
 

 

 

 

Besten Dank für das uns im Jahr 2017 entgegengebrachte Vertrauen,  

frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 

 

 

Ihr 

       und Team 

 

 

 
In eigener Sache: 

 

Bürozeiten im Dezember 2017: 

 

Unsere Beratungsstelle in Hähnlein bleibt vom 27.12.2017 bis 29.12.2017 geschlossen 

(telefonisch sind wir erreichbar). 

 

Das Büro Stockstadt ist durchgehend geöffnet – Termine nach Vereinbarung. 

 
 


